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Erwägungen

E. 2
lit. b StPO i.V.m. Art. 406 Abs. 1 lit. c StPO). Dementsprechend ist die Berufung der
Staatsanwaltschaft mit Präsidialverfügung (Art. 31 Abs. 2 GOG/GL [GS III A/2]) als
erledigt abzuschreiben.

3.Ausgangsgemäss sind die Kosten des vorliegenden Berufungsverfahrens auf die
Gerichtskasse zu nehmen. Dem Beschuldigten ist im Berufungsverfahren kein Aufwand
erwachsen, sodass ihm keine Entschädigung zuzusprechen ist.
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